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Erhebung personenbezogener Mitgliederdaten 
von Minderjährigen durch einen Übungsleiter bzw. Trainer 

Für die Sportgruppen- bzw. Mannschaftsverwaltung werden von Ihrem Kind die unten stehenden 
Daten benötigt.  

Vor- und Zuname:  
Telefonnummer: 
(Eltern) 

 

E-Mail-Adresse: 
(Eltern) 

 

Geburtsdatum:  
Adresse:  

 
 

Von Ihrem Kind werden noch folgende Daten benötigt: 

Handynummer:  
E-Mail-Adresse: 
(Kind) 

 

Krankheiten, z.B. 
Atemwegserkrankungen, 
Herzerkrankungen, 
Allergien** 

 

Notfallmedikamente, 
z.B. Asthmaspray** 

 

Verein:  
** Information wird benötigt für Nachkommen der Aufsichtspflicht, Verhindern von akuten Krankheitszuständen/Unfällen 

Erlaubnis des Kontakts des Kindes per Handy oder E-Mail   (bitte ankreuzen) 

⬜ Ich bin damit einverstanden, dass der Übungsleiter bzw. Trainer mein Kind direkt über Handy oder E-
Mail kontaktiert.  

⬜   Mein Kind darf nicht direkt kontaktiert werden. 

Abholen – ja oder nein?   (bitte ankreuzen) 

⬜  Mein Kind darf allein nach Hause gehen. 

⬜  Mein Kind wird abgeholt von  

 

__________________________________________________________________________________ 

Bitte alle Personen auflisten, die das Kind abholen dürfen. 

Ich treffe die Entscheidung zum Erheben, Speichern und Nutzen meiner Sportdaten durch die TSG 
1892 Groß-Bieberau e.V. freiwillig und kann meine Einwilligung gegenüber dem Vorstand jederzeit 
widerrufen.  

Das Merkblatt zum Datenschutz der TSG 1892 Groß-Bieberau e.V. habe ich erhalten. 
 
 

 
Ort, Datum, Unterschrift                           (bei Minderjährigen, Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters) 
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Merkblatt zum Datenschutz der  
TSG 1892 Groß-Bieberau e.V. 
 
 
Der Vereinsvorstand der TSG 1892 Groß-Bieberau e.V. weist 
hiermit darauf hin, dass ausreichend technische und organisatorische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. 

Die TSG 1892 Groß-Bieberau e.V. informiert, betreut und berät Sie in allen Fragen, 
die den Sport betreffen. Deshalb erhebt, speichert und nutzt sie Ihre 
personenbezogenen Daten, Ihre Bankdaten sowie ggf. weitere Sportdaten (z.B. 
Turnierergebnisse, Sportfotos, Sportzertifikate). 

Ihre personenbezogenen Daten werden für die Mitgliederverwaltung 
verwendet. Die Handballer/innen werden beim Hessischen Handballverband 
gemeldet, von dem sie einen Spielerpass bekommen. 

Ihre Bankdaten werden für den Einzug der Mitgliedsbeiträge verwendet, bei 
Mitgliedern des Jugendförderkreises für den Einzug der Förderbeiträge und bei 
Funktionsträgern für die Überweisung der Vergütung. Sie müssen beim 
Zahlungsvorgang an die Bank weitergegeben werden. 

Sind Sie ein Funktionsträger (z.B. Übungsleiter, Trainer), so werden Ihre 
Lizenzdaten an die Stadt Groß-Bieberau und dann an den Landessportbund 
Hessen weitergegeben. 

Alle Mitgliederdaten, die die TSG 1892 Groß-Bieberau e.V. erhebt, speichert und 
nutzt, unterliegen der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO). Eine 
Datenverwendung ist dann zulässig, wenn die EU-DSGVO oder eine andere 
Rechtsvorschrift diese erlauben (Erheben, Speichern und Nutzen Ihrer 
personenbezogenen Daten für die Vereinsverwaltung) oder wenn Sie 
eingewilligt haben (z.B. Bankeinzug, sowie Foto- und Namensveröffentlichung 
in Internet- und Printmedien, soweit sie nicht im Rahmen einer öffentlichen 
Veranstaltung, z.B. eines Turniers, entstanden sind). 
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Damit die TSG 1892 Groß-Bieberau e.V. ihre satzungsgemäßen Zwecke erfüllen 
kann, ist demnach für einige Daten Ihre ausdrückliche Einwilligung 
erforderlich. 
 
Gültigkeit der Einwilligungserklärung für das Erheben, Speichern, 
Nutzen und Veröffentlichen von Mitgliederdaten  

Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft in der TSG 1892 
Groß-Bieberau e.V. hinaus, endet jedoch max. 6 Monate nach Beendigung der 
Vereinsmitgliedschaft, soweit rechtliche Regelungen nicht etwas anderes 
besagen oder durch Ihren Widerruf, der jederzeit möglich ist.  

 
Löschfristen personenbezogener Daten für die keine 
Einwilligung erforderlich ist 

Ihre personenbezogenen Daten werden nach max. 6 Monaten nach Beendigung 
der Vereinsmitgliedschaft gelöscht.  
Die personenbezogenen Daten der Eltern werden max. 6 Monate nach Eintritt 
der Volljährigkeit des Kindes gelöscht, soweit sie nicht selbst im Verein Mitglied 
sind. 
Die personenbezogenen Daten des Bundesfreiwilligen werden nach max. 3 
Jahren nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelöscht. 
Die personenbezogenen Daten der Übungsleiter werden nach Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht. 

 

 

              Bitte wenden    
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Rechte der Mitglieder  

Sie haben ein Recht auf Auskunft über Ihre bei der TSG 1892 Groß-Bieberau e.V. 
gespeicherten Daten sowie auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der 
Verarbeitung. 

Sollten Sie von Ihrem Recht Gebrauch machen wollen, so genügt eine einfache 
schriftliche Anfrage an: 

TSG 1892 Groß-Bieberau e.V. 
Bachgasse 21 
64401 Groß-Bieberau 

oder per E-Mail an: 
info@tsg1892grossbieberau.de 

Verantwortliche für den Datenschutz: 
Eberhard Liebig, 1. Vorsitzender  
Jan Mößinger und Petra Feick, 2. 
Vorsitzende  
 

 
Auch haben Sie das Recht, sich bei Verletzung Ihrer Datenschutzrechte mit dem 
Hessischen Datenschutzbeauftragten unter +49(0) 611 14080 telefonisch in 
Verbindung zu setzen. 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text nur die männliche Form verwendet. Gemeint ist stets sowohl die 
weibliche als auch die männliche oder diverse Form. 


